
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 7 7   9 6 4   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  93108641.7 

@  Anmeldetag:  28.05.93 

int  ci  s  B65H  5 / 3 0  

®  Prioritat:  06.07.92  CH  2123/92  ©  Anmelder:  Ferag  AG 
Zurichstrasse  74 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  CH-8340  Hinwil(CH) 
12.01.94  Patentblatt  94/02 

@  Erfinder:  Gosslinghoff,  Reinhard 
©  Benannte  Vertragsstaaten:  Stationsstrasse  53 

AT  CH  DE  ES  FR  GB  IT  LI  SE  CH-8623  Kempten  (Wetzikon)(CH) 

©  Vertreter:  Patentanwalte  Schaad,  Balass  & 
Partner 
Dufourstrasse  101 
Postfach 
CH-8034  Zurich  (CH) 

Verfahren  und  Einrichtung  zum  Einschieben  von  Objekten  in  mehrblättrige  Erzeugnisse, 
insbesondere  in  Druckprodukte. 
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©  Mehrblättrige  Erzeugnisse  (D),  insbesondere 
Druckprodukte  werden  beispielsweise  zum  Einstek- 
ken  von  Beilagen  geöffnet.  Dazu  werden  gemäss 
dem  erfindungsgemässen  Verfahren  in  einem  ersten 
Schritt  im  geschlossenen  Erzeugnis  aneinanderlie- 
gende  Blattkanten  durch  einen  auf  diese  Kanten 
gerichteten  Gasstrom  fächerartig  voneinander  ge- 
trennt  und  in  einem  zweiten  Schritt  wird  zwischen 
zwei  der  aufgefächerten  Blattkanten  ein  Öffnungsele- 
ment  (71)  geschoben,  während  die  Kanten  durch  die 
andauernde  Wirkung  des  Gasstromes  in  einer  ge- 
trennten  Stellung  stabil  gehalten  werden,  bis  wenig- 
stens  ein  Teil  des  Öffnungselementes  zwischen  die 
Blätter  geschoben  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Einrichtung  gemäss  den  Oberbegriffen  der  entspre- 
chenden,  unabhängigen  Patentansprüche,  die  dazu 
dienen,  Einschubobjekte  in  mehrblättrige  Erzeug- 
nisse,  insbesondere  in  mehrblättrige  Druckprodukte 
einzuschieben. 

Ein  mehrblättriges  Erzeugnis  besteht  aus  einer 
Mehrzahl  von  Blättern,  beispielsweise  rechteckigen 
Blättern  aus  Papier,  die  (im  geschlossenen  Zu- 
stand  des  Erzeugnisses)  stapeiförmig  zusammen- 
gefügt  und  im  Bereiche  einer  Kante  zusammenge- 
halten  werden.  Jedes  der  Blätter  hat  also  eine 
Kante,  die  von  den  entsprechenden  Kanten  anderer 
Blätter  nicht  trennbar  ist  (Fixkante),  und  beispiels- 
weise  drei  Kanten,  die  von  den  entsprechenden 
Kanten  der  anderen  Blätter  trennbar  sind 
(trennbare  Kanten).  Ein  mehrblättriges  Erzeugnis 
wird  beispielsweise  geöffnet,  indem  ein  Öffnungs- 
element  zwischen  die  Blätter  geschoben  wird,  der- 
art,  dass  eine  Anzahl  der  Blätter  gegenüber  einer 
weiteren  Anzahl  der  Blätter  oder  gegenüber  den 
restlichen  Blättern  derart  um  eine  Achse  parallel  zu 
den  Fixkanten  der  Blätter  geschwenkt  wird,  dass 
zwei  oder  mehrere  Stapel  von  Blättern  entstehen. 

Die  Fixkanten  mehrblättriger  Druckprodukte 
können  zusammengehalten  werden  durch  bei- 
spielsweise  einen  oder  mehrere,  ineinanderliegen- 
de  Falze,  Bindung,  Heftung  oder  ein  nicht  zum 
Druckprodukt  gehörendes,  die  Kanten  temporär  zu- 
sammenhaltendes  Werkzeug.  Zeitungen,  Zeitschrif- 
ten,  Bücher,  Hefte,  ineinander  gefaltete  Bogen  oder 
temporär  zusammengehaltene  Stapel  von  losen 
Blättern  sind  also  alles  mehrblättrige  Druckproduk- 
te. 

Zwischen  die  Blätter  von  mehrblättrigen  Druck- 
produkten  werden  für  verschiedene  Zwecke  Ein- 
schubelemente  geschoben.  Beispielsweise  werden 
Öffnungselemente  eingeschoben,  um  die  Produkte 
zu  öffnen,  damit  Beilagen  eingesteckt  werden  kön- 
nen.  Zu  diesem  Zwecke  werden  üblicherweise  zu- 
erst  an  mindestens  einer  Stelle  im  geschlossenen 
Produkt  aufeinanderliegende  Blattkanten  voneinan- 
der  getrennt,  derart,  dass  mindestens  zwischen 
zwei  benachbarten  Blättern  des  Erzeugnisses  min- 
destens  im  Bereiche  einer  ihrer  trennbaren  Kanten 
ein  Abstand  entsteht,  in  den  dann  ein  Öffnungsele- 
ment  geschoben  wird.  Durch  das  Einschieben  des 
Öffnungselementes  werden  die  Blätter  oder  ein  Teil 
davon  um  die  Fixkante  verschwenkt,  das  heisst, 
das  Druckprodukt  wird  geöffnet  und,  wenn  notwen- 
dig,  in  dieser  geöffneten  Stellung  gehalten. 

Vorteilhafterweise  wird  die  dem  Einschieben 
des  Öffnungselementes  vorausgehende  Kanten- 
trennung  an  einer  Stelle  möglichst  entfernt  von  der 
Fixkante  der  Blätter  durchgeführt. 

Soll  in  das  geöffnete  Druckprodukt  beispiels- 
weise  eine  Beilage  eingesteckt  werden,  dann  wird 
üblicherweise  ein  Öffnungselement  mit  Einsteck- 

schlitz  verwendet,  wobei  der  Einsteckschlitz  im  we- 
sentlichen  parallel  zur  Fixkante  des  mehrblättrigen 
Druckproduktes  angeordnet  und  die  Beilage  durch 
den  Einsteckschlitz  eingesteckt  wird. 

5  Es  sind  verschiedene  Verfahren  und  Vorrich- 
tungen  zum  Einschieben  von  Öffnungselementen  in 
kontinuierlich  geförderte,  mehrblättrige  Erzeugnis- 
se,  insbesondere  Druckprodukte  bekannt,  die  als 
ersten  Schritt  eine  mindestens  stellenweise  Blatt- 

io  kantentrennung  und  als  zweiten  Schritt  das  Ein- 
schieben  des  Öffnungselementes  zwischen  die  ge- 
trennten  Kanten  vorsehen.  Von  diesen  Verfahren 
und  Vorrichtungen  sollen  einige  kurz  vorgestellt 
werden. 

75  Beispielsweise  wird  auf  die  Oberseite  von  lie- 
gend  geförderten,  mehrblättrigen  Druckprodukten 
an  einer  von  den  Fixkanten  entfernten  Stelle  ein 
Sog  ausgeübt,  der  das  oberste  Blatt  für  einen 
Einschiebvorgang  anzuheben  vermag.  Nach  die- 

20  sem  Verfahren  können  mehrblättrige  Druckproduk- 
te  nur  zwischen  dem  zu  oberst  liegenden  Blatt  und 
dem  Rest  der  Blätter  geöffnet  werden. 

Gemäss  der  schweizerischen  Patentschrift  Nr. 
584153  werden  die  Blätter  eines  gefalteten  Druck- 

25  Produktes  durch  ein  Druckelement  zusammenge- 
presst,  wobei  durch  die  durch  das  Falten  bedingte 
Vorspannung  in  den  Blättern  die  trennbaren  Blatt- 
kanten  auseinander  gedrückt  werden,  sodass  ein 
Einschubelement  dazwischen  geschoben  werden 

30  kann.  Das  Verfahren  kann  nur  auf  gefaltete  Produk- 
te  bestimmter  Art  angewendet  werden  und  das 
Einschubobjekt  kann  nur  in  der  Mitte  eingeschoben 
werden. 

Gemäss  der  europäischen  Patentschrift  Nr. 
35  80185  werden  Produkte  mit  Vorfalz  (nicht  genau 

mittig  gefaltete  Bogen)  oder  entsprechende  Er- 
zeugnisse  mit  schmaleren  und  breiteren  Blättern 
dadurch  geöffnet,  dass  die  breiteren  Blätter  ge- 
staucht  werden,  sodass  sie  sich  gegen  die  schma- 

40  leren  Blätter  aufwölben  und  diese  dadurch  von  sich 
wegbewegen,  wodurch  die  entsprechenden  Kanten 
getrennt  werden  und  ein  Öffnungselement  einge- 
schoben  werden  kann.  Dieses  Verfahren  ist  nur  für 
Produkte  mit  verschieden  breiten  Blättern  (bspw. 

45  mit  Vorfalz)  und  schadlos  deformierbaren  Blättern 
anwendbar.  Das  Produkt  wird  immer  zwischen 
schmaleren  und  breiteren  Blättern,  ein  Produkt  mit 
Vorfalz  also  immer  mittig  geöffnet. 

Gemäss  der  schweizerischen  Patentschrift  Nr. 
50  521911  wird  ein  mit  den  Fixkanten  der  Blätter  in 

Förderrichtung  gegen  hinten,  liegend  gefördertes 
Druckprodukt  dadurch  geöffnet,  dass  von  oben 
eine  bremsende  Kraft  eingesetzt  wird,  die  die  obe- 
ren  Blätter  gegenüber  den  unteren  verzögert  und 

55  dadurch  die  entsprechenden  Kanten  trennt,  zwi- 
schen  die  dann  ein  Öffnungselement  geschoben 
werden  kann.  Auch  dieses  Verfahren  ist  nur  ein- 
setzbar  für  Produkte  mit  schadlos  deformierbaren 
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Blättern.  Ein  gefaltetes  Produkt  wird  nach  diesem 
Verfahren  mittig  geöffnet.  Um  das  Öffnen  an  einer 
bestimmten  anderen  Stelle  sicherzustellen,  müssen 
die  entsprechenden  Blätter  an  den  aneinanderlie- 
genden  Seiten  vorbehandelt  werden,  derart,  dass 
ihre  gegenseitige  Reibung  verkleinert  wird. 

Die  genannten  Verfahren  und  Vorrichtungen 
sind  alle  beschränkt  anwendbar  auf  mehrblättrige 
Erzeugnisse  mit  bestimmten  Eigenschaften  und  nur 
für  einen  Einschiebvorgang  an  einer  ganz  bestimm- 
ten  Stelle  (bspw.  mittig)  geeignet.  Für  ein  Öffnen 
von  beliebigen  mehrblättrigen  Erzeugnissen,  das 
keine  Vorbehandlung  der  Blätter  notwendig  macht 
und  das  trotzdem  das  Öffnen  zwischen  zwei  belie- 
big  vorgegebenen  Blättern  ermöglicht,  stehen  die 
Verfahren  gemäss  den  beiden  schweizerischen  Pa- 
tentschriften  Nr.  641113  und  644815  zur  Verfü- 
gung,  die  beide  darauf  basieren,  dass  mit  einem 
spitzen  Kantentrennelement  zwischen  die  aneinan- 
derliegenden  Blattkanten  des  geschlossenen 
Druckproduktes  gestochen  wird.  Das  Kantentrenn- 
element  hemmt  im  ersten  Fall  die  Bewegung  einer 
Anzahl  der  Blätter,  die  sich  dadurch  wenigstens  an 
einer  Stelle  wölben,  wodurch  die  übrigen  Blätter 
angehoben  und  dadurch  an  einem  Öffnungsele- 
ment  ausgelenkt  werden.  Im  zweiten  Fall  wird  zur 
Trennung  der  Blattkanten  eine  Anzahl  der  Blätter 
durch  eine  Bewegung  des  zwischen  die  Blätter 
eingeführten  Kantentrennelementes  von  den  restli- 
chen  Blättern  getrennt,  sodass  ein  Öffnungsele- 
ment  eingeschoben  werden  kann.  In  beiden  Fällen 
bestimmt  der  Abstand  zwischen  der  kantentrennen- 
den  Spitze  des  Kantentrennelementes  und  der  Auf- 
lagefläche  des  Druckproduktes,  an  welcher  Stelle 
das  Druckprodukt  geöffnet  wird. 

Der  gemeinsame  Nachteil  der  beiden  Verfah- 
ren  besteht  darin,  dass  die  Trennung  aneinander- 
liegender  Blattkanten  durch  Einführen  eines  spitzen 
Objektes  bewerkstelligt  wird,  was  leicht  zu  Verlet- 
zungen  der  Blätter  führen  kann.  Ferner  ist  die 
Einstechgenauigkeit  je  nach  Qualität  der  Blume 
des  zu  öffnenden  Produktes  mehr  oder  weniger 
beschränkt. 

Es  ist  nun  die  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Ver- 
fahren  aufzuzeigen,  mit  dem  in  mehrblättrige  Er- 
zeugnisse,  insbesondere  Druckprodukten,  Ein- 
schubobjekte,  beispielsweise  Öffnungselemente, 
eingeschoben  werden  können  und  zwar  zwischen 
beliebig  vorgebbare  Blätter.  Verfahren  und  Vorrich- 
tung  sollen  anwendbar  sein  weitestgehend  unab- 
hängig  von  der  Art  der  Verbindung  zwischen  den 
Fixkanten  der  Blätter  (Falz,  Heftung,  Bindung,  tem- 
poräres  Zusammnehalten  etc),  weitestgehend  un- 
abhängig  von  den  mechanischen  Eigenschaften 
der  Blätter  (Deformierbarkeit,  Steifheit,  Reibung) 
und  weitestgehend  unabhängig  von  der  Anzahl 
Blätter,  die  das  Erzeugnis  aufweist.  Insbesondere 
soll  das  Verfahren  auch  anwendbar  sein  an  konti- 

nuierlich  geförderten  Erzeugnissen.  Das  Verfahren 
soll  es  auch  ermöglichen,  in  Erzeugnisse,  die  eine 
entsprechende  Anzahl  Blätter  aufweisen,  an  mehre- 
ren  Stellen  gleichzeitig  Einschubobjekte  einzu- 

5  schieben.  Die  zur  Durchführung  des  erfindungsge- 
mässen  Verfahrens  zu  schaffende  Einrichtung  soll 
einfach  sein  und  sich  in  bestehende  Einrichtungen 
zur  Weiterverarbeitung  von  mehrblättrigen  Erzeug- 
nissen  in  einem  mehr  oder  weniger  geöffneten 

io  Zustand,  beispielsweise  Einrichtungen  zum  Ein- 
stecken  von  Beilagen,  integrieren  lassen. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  das  Verfahren 
und  die  Einrichtung  gemäss  den  entsprechenden, 
unabhängigen  Patentansprüchen. 

15  Der  Anmeldungsgegenstand  wird  nun  anhand 
der  Figuren  detailliert  beschrieben  werden.  Dabei 
zeigt  rein  schematisch: 

Fig.1  das  Verfahrensprinzip  anhand  einer 
beispielhaften  Anwendung  in  dreidi- 

20  mensionaler  Darstellung; 
Fig.2  einen  Schnitt  durch  das  mehrblättrige 

Erzeugnis  ohne  Wirkung  des  die  Blatt- 
kanten  trennenden  Luftstromes 
(Schnittlinie  II  in  Figur  1); 

25  Fig.3  einen  Schnitt  durch  das  mehrblättrige 
Erzeugnis  mit  Wirkung  des  die  Blatt- 
kanten  trennenden  Luftstromes 
(Schnittlinie  III  in  Figur  1); 

Fig.4  eine  Einstecktrommel  ausgerüstet  zur 
30  Durchführung  des  erfindungsgemässen 

Verfahrens; 
Fig.5  eine  weitere  Einsteckeinrichtung  aus- 

gerüstet  zur  Durchführung  des  erfin- 
dungsgemässen  Verfahrens; 

35  Fig.6  das  erfindungsgemässe  Verfahren 
durchgeführt  an  liegend  geförderten 
Erzeugnissen; 

Fig.7  das  erfindungsgemässe  Verfahren  dar- 
gestellt  als  zeitliche  oder  örtliche  Ab- 

40  folge; 
Fig.8  Begrenzungsmittel  zur  symmetrischen 

Auffächerung  der  Blattecken; 
Fig.9  den  Ablauf  des  erfindungsgemässen 

Verfahrens  zum  gleichzeitigen  Öffnen 
45  von  in  Gruppen  (bspw.  Paaren)  geför- 

derten  Erzeugnissen. 
Das  Hauptmerkmal  des  erfindungsgemässen 

Verfahrens  zum  Einschieben  von  Objekten  zwi- 
schen  die  Blätter  mehrblättriger  Erzeugnisse,  ins- 

50  besondere  zwischen  die  Blätter  von  mehrblättrigen 
Druckprodukten,  an  mindestens  einer  beliebig  vor- 
gebbaren  Stelle,  besteht  darin,  dass  zur  minde- 
stens  stellenweisen  Trennung  von  Blattkanten  im 
ersten  Verfahrensschritt  nicht  wie  gemäss  dem 

55  Stande  der  Technik  ein  mechanisches  Instrument 
in  der  Form  eines  spitzen  Trennelementes  sondern 
ein  Gasstrom,  insbesondere  ein  Luftstrom,  verwen- 
det  wird.  Der  Luftstrom  wird  im  wesentlichen  paral- 

3 
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lel  zu  den  Flächen  der  Blätter  gegen  eine  Stirnflä- 
che  des  geschlossenen,  mehrblättrigen  erzeugnis- 
ses,  die  durch  aufeinanderliegende  trennbare  Blatt- 
kanten  gebildet  wird,  gerichtet.  Durch  den  beim 
Auftreffen  des  Luftstromes  auf  der  Stirnfläche  ent- 
stehenden  Staudruck  werden  die  Blattkanten  von- 
einander  getrennt  und  von  der  in  die  entstehenden 
Zwischenräume  zwischen  die  Blätter  strömenden 
Luft  in  dieser  getrennten  Stellung  stabil  gehalten, 
solange  der  Luftstrom  wirksam  ist. 

In  einem  zweiten  Verfahrensschritt  wird  dann 
ein  Einschubobjekt,  beispielsweise  ein  Öffnungs- 
element,  zwischen  die  durch  den  Luftstrom  ge- 
trennten  Kanten  geschoben,  wodurch  das  Druck- 
produkt  beispielsweise  entsprechend  den  Anforde- 
rungen  der  weiteren  Verarbeitung  mehr  oder  weni- 
ger  geöffnet  und  offen  gehalten  wird. 

Das  erfindungsgemässe  Verfahren  ist  nicht  auf 
das  Einschieben  von  Öffnungselementen  be- 
schränkt,  sondern  kann,  wie  im  folgenden  noch 
dargelegt  werden  soll,  für  andere  Objekte,  die  in 
mehrblättrige  Erzeugnisse  eingeschoben  werden 
sollen,  zur  Anwendung  kommen. 

Es  zeigt  sich,  dass  in  dem  Bereiche,  in  dem 
der  Luftstrom  auf  die  Stirnfläche  des  mehrblättri- 
gen  Erzeugnisses  auftrifft,  die  trennbaren  Blattkan- 
ten  einzeln  auseinandergefächert  werden.  Diese 
Auffächerung  ist  umso  regelmässiger,  das  heisst, 
die  entstehenden  Abstände  zwischen  den  getrenn- 
ten  Blattkanten  werden  umso  regelmässiger,  je 
ähnlicher  sich  die  Blätter  in  ihren  mechanischen 
Eigenschaften  und  in  der  Qualität  der  zu  trennen- 
den  Kanten  sind  und  je  uniformer  der  Luftstrahl 
über  die  ganze  Dicke  des  aufgefächerten  Produk- 
tes  wirkt.  Die  Kanten  werden  dabei  umso  breiter 
aufgefächert,  je  kleiner  der  Widerstand  der  Blätter 
gegen  die  für  die  Auffächerung  notwendige  Defor- 
mation  (von  deformierbaren  Blätter)  oder  Verschie- 
bung  (von  steifen  Blätter)  und  je  stärker  der  wir- 
kende  Luftstrom  ist. 

Um  die  Auffächerung  der  Blattkanten  möglichst 
unabhängig  zu  machen  von  Ausseneinflüssen  und 
von  Leistungsschwankungen  im  Luftstrom,  ist  es 
vorteilhaft,  die  Auseinanderfächerung  der  Blattkan- 
ten  mit  beispielsweise  mechanischen  Begren- 
zungsmitteln  beidseitig  zu  beschränken  und  die 
mittlere  Leistung  des  Luftstromes  derart  einzustel- 
len,  dass  die  aufgefächerten  Kanten  den  Raum 
zwischen  den  Begrenzungsmitteln  regelmässig 
ausfüllen. 

Wird  der  Luftstrom  derart  begrenzt,  dass  er 
nicht  auf  die  ganze  Dicke  des  mehrblättrigen 
Druckproduktes  wirkt,  werden  nicht  die  Kanten  aller 
Blätter  sondern  nur  die  Kanten  einiger  Blätter  auf- 
gefächert,  im  Extremfall  nur  die  Kanten  von  zwei 
benachbarten  Blättern  voneinander  getrennt. 

Die  örtliche  Auffächerung  der  Blattkanten 
durch  einen  gegen  diese  Blattkanten  gerichteten 

Luftstrom  ist  möglich  mit  beinahe  beliebigen  Win- 
keln  zwischen  den  zu  trennenden  Kanten  und  dem 
Luftstrom,  solange  dieser  im  wesentlichen  parallel 
zur  Hauptebene  der  Blätter  des  geschlossenen 

5  Produktes  wirkt.  Gute  Resultate  mit  einer  stabilen 
Auffächerung  werden  für  kontinuierlich  geförderte 
Produkte  beispielsweise  erzielt,  wenn  der  Luftstrom 
derart  schief  gegen  eine  Stirnfläche  aus  trennbaren 
Kanten  gerichtet  ist,  dass  er  mit  der  Förderrichtung 

io  der  Produkte  einen  spitzen  Winkel  bildet  (keine 
Komponente  gegen  die  Förderrichtung)  und  er  von 
der  Stirnfläche,  auf  die  er  auftrifft,  über  eine  trenn- 
bare  Ecke  der  Blätter  gegen  eine  weitere  Stirnflä- 
che  aus  trennbaren  Blattkanten  gerichtet  ist.  Auf 

15  diese  Weise  werden  Blattecken  und  damit  zwei 
trennbare  Blattkanten  aufgefächert.  Ein  weiterer 
Vorteil  einer  derartigen  Kantentrennung  liegt  darin, 
dass  der  Luftstrom  auf  die  eine  Stirnfläche  aus 
trennbaren  Blattkanten  auftrifft,  während  ein  einzu- 

20  schiebendes  Objekt  von  einer  anderen  Stirnfläche 
aus  zwischen  die  Blätter  eingeschoben  werden 
kann. 

Eine  weniger  stabile  und  deshalb  für  das  Öff- 
nen  weniger  brauchbare  Auffächerung  wird  mit  ei- 

25  nem  Luftstrom,  der  direkt  gegen  eine  trennbare 
Ecke  gerichtet  ist,  erzielt. 

Da  bei  gut  eingestellter  Einrichtung  eine  quasi 
äquidistante  Auffächerung  der  Blattkanten  erreicht 
werden  kann,  ist  es  ohne  weitere  Hilfsmittel  mög- 

30  lieh,  in  einem  zweiten  Verfahrensschritt  zwischen 
die  durch  den  Luftstrom  getrennt  gehaltenen  Blatt- 
kanten  ein  oder  mehrere  Elemente,  beispielsweise 
Öffnungselemente,  zu  schieben  und  damit  das 
mehrblättrige  Erzeugnis  an  einer  oder  mehreren 

35  beliebig  vorgegebenen  Stellen  zu  öffnen.  Da  die 
Distanz  zwischen  den  einzelnen,  aufgefächerten 
Blattkanten  bedeutend  grösser  ist  als  die  Distanz 
zwischen  den  Blattkanten  des  geschlossenen  Pro- 
duktes,  ist  es  mit  dem  erfindungsgemässen  Verfah- 

40  ren  mit  bedeutend  höherer  Sicherheit  möglich,  das 
Element  genau  zwischen  zwei  vorgegebenen  Blät- 
tern  einzuschieben,  als  das  mit  einem  Einstich  in 
das  geschlossene  Produkt  (Stand  der  Technik) 
möglich  ist. 

45  Da  durch  den  Luftstrom  die  betroffenen  Kanten 
aller  Blätter  des  Erzeugnisses  voneinander  getrennt 
werden  können,  ist  es  einfach  und  sinnvoll,  wenn 
notwendig  mehrere  Objekte  gleichzeitig  an  ver- 
schiedenen  Stellen  zwischen  die  getrennten  Blatt- 

50  kanten  zu  schieben  und  derart  das  Erzeugnis  bei- 
spielsweise  gleichzeitig  an  verschiedenen  Stellen 
zu  öffnen.  Auf  dieselbe  Weise  ist  es  mit  dem 
erfindungsgemässen  Verfahren  auch  möglich,  bei- 
spielsweise  in  Paaren  oder  Gruppen  von  drei  und 

55  mehr  Exemplaren  geförderte  Erzeugnisse  gleich- 
zeitig  zu  öffnen. 

Ein  weiterer  Vorteil  des  erfindungsgemässen 
Verfahrens  besteht  darin,  dass  die  Blattkanten  für 

4 
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die  Trennung  nicht  mechanisch  manipuliert  werden 
müssen,  dass  es  also  auch  für  Produkte  hoher 
Qualität  aus  empfindlichem  Material  zur  Anwen- 
dung  kommen  kann. 

Die  Figuren  zeigen  nun  das  erfindungsgemäs- 
se  Verfahren  an  einer  beispielhaften  Anwendung. 
Diese  ist  das  Einschieben  eines  Öffnungselemen- 
tes  in  mehrblättrige  Druckprodukte,  um  diese  für 
das  Einstecken  von  Beilagen  zu  öffnen.  Dafür  wer- 
den  die  Druckprodukte  meist  in  einer  Rinne  mit 
einem  V-  oder  U-förmigen  Querschnitt  mit  dem 
Rücken  oder  Falz  (Fixkanten  der  Blätter)  gegen  die 
Scheitellinie  der  Rinne  gefördert  und  dabei  geöff- 
net  und  für  das  Einstecken  offengehalten.  Je  nach 
Lage  der  Rinne  im  Raum  kann  oder  muss  das 
Produkt  in  der  Gegend  des  Rückens  oder  Falzes 
festgehalten  werden. 

Eine  weitere  beispielhafte  Anwendung  (ohne 
Figuren)  des  erfindungsgemässen  Verfahrens  be- 
steht  darin,  dass  das  Einschubobjekt,  das  zwischen 
die  Blätter  des  mehrblättrigen  Erzeugnisses  ge- 
schoben  wird,  direkt  das  einzusteckende  Produkt 
ist.  Das  heisst  mit  anderen  Worten,  dass  die  Blatt- 
kanten  mit  einem  Luftstrom  aufgefächert  werden 
und  zwischen  die  durch  den  Luftstrom  in  aufgefä- 
cherter  Stellung  gehaltenen  Blattkanten  ein  Ein- 
steckprodukt  eingeschoben  wird,  ohne  dass  das 
mehrblättrige  Produkt  mit  Hilfe  eines  Öffnungsele- 
mentes  geöffnet  wird.  Diese  Anwendung  des  erfin- 
dungsgemässen  Verfahrens  ist  vor  allem  denkbar 
für  das  Einstecken  relativ  kleinformatiger,  dünner 
Einsteckprodukte  wie  beispielsweise  das  Einstek- 
ken  von  einzelnen  Postkarten.  Figur  1  zeigt  das 
Prinzip  des  erfindungsgemässen  Verfahrens  in  der 
ersten,  oben  erwähnten,  beispielhaften  Anwendung 
in  dreidimensionaler  Darstellung.  Dargestellt  ist  ein 
aus  einer  Mehrzahl  ineinandergefalteter  Bogen  be- 
stehendes,  beispielhaftes  Druckprodukt  D  in  einer 
U-förmigen  Rinne  10  mit  zwei  Seitenwänden  10.1 
und  10.2.  Das  Druckprodukt  D  wird  beispielsweise 
von  einem  entlang  der  Rinne  10  laufenden  Schie- 
ber  11  in  der  Förderrichtung  (Pfeil  F)  gefördert. 
Gegen  die  dem  Falz  gegenüberliegende  Stirnflä- 
che  des  Druckproduktes  ist  mit  einem  spitzen  Win- 
kel  a  zur  Förderrichtung  F  und  im  wesentlichen 
parallel  zu  den  Hauptebenen  der  Blätter  des  ge- 
schlossenen  Produktes  D  eine  Düse  20  angeord- 
net,  durch  die  ein  Luftstrom  LS  gegen  das  Druck- 
produkt  gerichtet  strömt.  Der  Luftstrom  LS  fächert 
die  trennbaren  Blattkanten  des  Druckproduktes  im 
Bereich  der  in  Förderrichtung  F  vorderen  Ecke  E 
auf,  das  heisst,  er  fächert  beidseitig  der  Ecke  E  die 
Blattkanten  auf.  In  Förderrichtung  vor  der  Düse  20 
und  von  dieser  beabstandet  ist  ein  Öffnungsele- 
ment  30  derart  ortsfest  angeordnet,  dass  es  sich 
bei  der  Weiterförderung  des  Produktes  an  einer 
vorgegebenen  Stelle  zwischen  die  aufgefächerten 
Blattkanten  schiebt. 

Es  ist  vorteilhaft,  wenn  die  Rinne  für  den  Öff- 
nungsvorgang  derart  (nicht  symmetrisch  zu  einer 
senkrechten  Ebene)  angeordnet  ist,  dass  das  ge- 
schlossene  Druckprodukt  D  auf  einer  ihrer  Wan- 

5  düngen  aufliegt  und  dadurch  beim  Auftreffen  des 
Luftstromes  auf  seine  Stirnseite  eine  definierte  Po- 
sition  einnimmt.  Dabei  kann  das  Druckprodukt  im 
Bereiche  des  Falzes  auch  in  der  Rinne  gehalten 
werden. 

io  Selbstverständlich  ist  es  auch  möglich,  nicht 
das  Druckprodukt  gegen  das  Öffnungselement  son- 
dern  umgekehrt  das  Öffnungselement  gegen  das 
Druckprodukt  zu  bewegen,  wobei  in  beiden  Fällen 
die  Bewegung  derart  mit  der  Steuerung  das  Luft- 

15  Stromes  synchronisiert  sein  muss,  dass  beim  Auf- 
treffen  des  Öffnungselementes  auf  die  Stirnseite 
des  Druckproduktes  die  Blattkanten  an  der  entspre- 
chenden  Stelle  stabil  und  regelmässig  aufgefächert 
sind.  Wie  die  Figuren  2  und  3  zeigen,  können  die 

20  beiden  seitlichen  Wände  10.1  und  10.2  der  Rinne 
10  gleichzeitig  als  Begrenzungsmittel  für  die  Auffä- 
cherungder  Blattkanten  funktionieren.  Figur  2  zeigt 
einen  Schnitt  senkrecht  zur  Förderrichtung  F 
(Schnittlinie  II  in  Figur  1)  durch  einen  Teil  der 

25  Rinne,  da,  wo  die  Blattkanten  nicht  aufgefächert 
sind,  also  beispielsweise  im  Bereich  der  in  Förder- 
richtung  hinteren  Blattecken.  Das  Druckprodukt 
liegt  hier  in  geschlossenem  Zustand  an  der  einen 
seitlichen  Wandung  10.1  der  Rinne  an.  Figur  3 

30  zeigt  einen  entsprechenden  Schnitt  (Schnittlinie  III 
in  Figur  1)  durch  die  Rinne  10  und  das  Produkt  D 
in  einem  Bereiche  mit  aufgefächerten  Blattkanten. 
Diese  sind  im  wesentlichen  mit  gleichen  Abständen 
über  den  zwischen  den  seitlichen  Wänden  10.1 

35  und  10.2  zur  Verfügung  stehenden  Raum  verteilt. 
Die  Blattkanten  können  unabhängig  von  der  Stärke 
des  wirkenden  Luftstromes  LS  nicht  mehr  aufgefä- 
chert  werden  als  derart,  dass  sie  den  ganzen  Raum 
zwischen  den  seitlichen  Wandungen  der  Rinne  ein- 

40  nehmen.  Ein  beispielsweise  mittig  zwischen  den 
beiden  Wandungen  angebrachtes  Öffnungselement 
wird  jedes  Produkt  in  der  Mitte  öffnen. 

Figuren  4  und  5  zeigen  nun  Einsteckeinrichtun- 
gen,  in  denen  das  erfindungs  gemässe  Verfahren 

45  zum  Einschieben  eines  Öffnungselementes  zum 
Öffnen  von  mehrblättrigen  Erzeugnissen,  insbeson- 
dere  Druckprodukten,  die  in  einer  V-  oder  U-förmi- 
gen  Rinne  gefördert  werden,  zur  Anwendung 
kommt. 

50  Figur  4  zeigt  schematisch  eine  Einstecktrom- 
mel  40,  wie  sie  beispielsweise  in  der  schweizeri- 
schen  Patentschrift  Nr.  584153  beschrieben  ist. 
Mehrblättrige  Druckprodukte  DD  werden  einzeln 
oder  in  Gruppen  kontinuierlich  in  die  Zellen  der 

55  rotierenden  Trommel  40  eingeführt  und  während 
einer  ersten  Umdrehung  (Förderrichtung  FF)  in  den 
Zellen,  die  der  Rinne  der  Figuren  1  bis  3  im 
wesentlichen  entsprechen,  in  achsialer  Richtung 

5 
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(Förderrichtung  F)  der  Trommel  gefördert  und 
gleichzeitig  geöffnet,  das  heisst  in  den  Bereich 
eines  stationären  Öffnungselementes  (nicht  darge- 
stellt)  geführt.  Für  die  erfindungsgemässe  Tren- 
nung  der  Blattkanten  mit  einem  Luftstrom  vor  und 
während  dem  Einschieben  des  Öffnungselementes 
ist  über  einem  Bereich  der  Trommel  eine  Reihe 
von  Düsen  oder  eine  einzige  schlitzförmige  Düse 
41  derart  angeordnet,  dass  die  sowohl  mit  der 
Trommel  40  (Förderrichtung  FF)  drehenden  als 
auch  in  achsialer  Richtung  (Förderrichtung  F)  ge- 
förderten  Druckprodukte  während  dem  vorgesehe- 
nen  Zeitintervall  immer  an  derselben  Stelle  von 
einem  möglichst  gleichmässigen  Luftstrom  getrof- 
fen  werden.  Die  Wirkung  des  Luftstromes  auf  die 
Stirnflächen  der  Druckprodukte  muss  dabei  vor  de- 
ren  Zusammentreffen  mit  dem  Öffnungselement 
beginnen  und  zwar  um  einen  derartigen  Zeitraum, 
dass  die  Einstellung  einer  stabilen  Auffächerung 
der  Blattkanten  bzw.  Blattecken  möglich  ist,  bevor 
das  Öffnungselement  zwischen  die  Blätter  gescho- 
ben  wird.  Sobald  sich  nur  ein  kleiner  Teil  des 
Öffnungselementes  (oder  der  Öffnungselemente) 
zwischen  den  Blättern  befindet,  kann  die  Wirkung 
des  Luftstromes  aufhören. 

Für  eine  stabile  Auffächerung  der  Blattkanten 
bzw.  Blattecken  ist  es  vorteilhaft,  die  Düse  derart 
über  der  spiralförmigen  Bewegungsspur  der  Druck- 
produkte  anzuordnen,  dass  der  Luftstrom  während 
dem  Zeitraum  seiner  Wirkung  immer  auf  denselben 
Bereich  der  Stirnfläche  auftrifft  (siehe  dazu  auch 
Figur  7  und  entsprechende  Beschreibung). 

Figur  5  zeigt  schematisch  eine  Einsteckstrecke 
50  zum  Einstecken,  wie  sie  beispielsweise  in  der 
schweizerischen  Patentschrift  Nr.  669944  beschrie- 
ben  ist.  Der  Unterschied  zur  Einstecktrommel  be- 
steht  darin,  dass  die  Zellen,  die  die  mehrblättrigen 
Druckprodukte  enthalten,  nicht  mit  einer  Trommel 
rotieren  sondern  von  entsprechenden  Förderorga- 
nen  über  eine  im  wesentlichen  gradlinige  Förder- 
strecke  (Förderrichtung  FF)  bewegt  werden.  Wäh- 
rend  dieser  Förderung  werden  die  Druckprodukte 
ebenfalls  innerhalb  der  Zellen  senkrecht  zur  För- 
derrichtung  FF  bewegt  (Förderrichtung  F)  und 
gleichzeitig  geöffnet.  Auch  in  einem  derartigen  Sy- 
stem  lässt  sich  das  erfindungsgemässe  Verfahren 
vorteilhaft  anwenden.  Zu  diesem  Zwecke  wird  über 
den  Zellen  wiederum  eine  Reihe  von  Düsen  oder 
eine  entsprechende,  schlitzförmige  Düse  51  ange- 
ordnet,  derart,  dass  der  Luftstrom  für  das  Auffä- 
chern  der  Blattkanten  bzw.  Blattecken  und  das 
Einführen  des  oder  der  Öffnungselemente  kontinu- 
ierlich  auf  dieselbe  Stirnflächenstelle  der  sowohl  in 
Förderrichtung  FF  mit  den  Zellen  als  auch  quer 
dazu  (Förderrichtung  F)  in  den  Zellen  geförderten 
Druckprodukte  wirkt.  Um  dies  zu  erreichen  ist  auch 
hier  die  Reihe  der  Düsen  oder  die  schlitzförmige 
Düse  51  in  einem  Winkel  zur  Förderrichtung  FF 

anzuordnen  (siehe  auch  Figur  7  und  entsprechende 
Beschreibung). 

Figur  6  zeigt  noch  eine  Einrichtung,  in  der  die 
mehrblättrigen  Erzeugnisse  D  hintereinander  lie- 

5  gend  auf  einer  Transportunterlage  60  in  Förderrich- 
tung  F  gefördert  werden,  beispielsweise  mit  den 
Fixkanten  der  Blätter  parallel  zur  Förderrichtung  F 
ausgerichtet.  Der  Luftstrom  LS  wirkt  im  wesentli- 
chen  parallel  zur  Transportunterlage  60  und  in  ei- 

io  nem  Winkel  a,  der  kleiner  ist  als  90°  zur  Förder- 
richtung  F,  auf  die  parallel  zur  Förderrichtung  F 
liegende,  durch  trennbare  Blattkanten  gebildete 
Stirnfläche  der  Druckprodukte.  Die  Düse  (nicht  dar- 
gestellt)  kann  bei  entsprechend  grossem  Produkte- 

15  abstand  (wie  dargestellt)  stationär  sein,  oder  sich 
mit  jedem  Produkt  während  der  notwendigen  Zeit- 
spanne,  in  der  die  Blattkanten  bzw.  Blattecken  auf- 
gefächert  und  für  das  Einschieben  beispielsweise 
eines  Öffnungselementes  61  offen  gehalten  wer- 

20  den,  mitbewegt  werden. 
Figur  7  zeigt  nun  mit  Blickwinkel  in  die  Öffnung 

der  Zellen  im  Detail  den  Ablauf  des  erfindungsge- 
mässen  Öffnungsverfahrens  beispielsweise  in  den 
Zellen  einer  Einstecktrommel,  wie  sie  in  der  Figur 

25  4  dargestellt  ist  oder  in  den  Zellen  einer  Einstecks- 
trecke  gemäss  Figur  5.  Die  Figur  7  kann  als  Dar- 
stellung  einer  Anzahl  aufeinanderfolgender  Zellen 
mit  in  den  Förderrichtungen  F  und  FF  geförderten 
Druckprodukten  oder  als  zeitliche  Abfolge  des  Vor- 

30  ganges  in  einer  Zelle  (Förderrichtung  F  und  Zeit- 
achse  t)  aufgefasst  werden.  In  der  Form  der  zeitli- 
chen  Abfolge  kann  die  Figur  auch  verstanden  wer- 
den  als  Abbildung  des  Vorganges  in  einer  einzel- 
nen  Rinne,  in  der  linear  aufeinanderfolgend  Druck- 

35  produkte,  ähnlich  wie  in  der  Figur  6  dargestellt, 
gefördert  werden. 

Das  mehrblättrige  Erzeugnis  in  der  Zelle  a  liegt 
in  geschlossener  Form  an  der  einen  der  Zellen- 
wände  an.  Es  nähert  sich  in  Förderrichtung  F  ei- 

40  nem  stationären  Öffnungselement  71  mit  einem 
Einsteckschlitz  71.1.  Die  in  Förderrichtung  F  vorde- 
re  Ecke  E  des  Druckproduktes  D  wird  in  der  Zelle 
b  von  einem  im  Bereiche  B  auf  die  Stirnfläche  des 
Produktes  auftreffenden  Luftstrom  aufgefächert. 

45  Das  Druckprodukt  in  der  Zelle  c  trifft  mit  aufgefä- 
cherter  Ecke  E  auf  das  Öffnungselement  71  auf, 
das  sich  entsprechend  seinem  Abstand  von  den 
beiden  Zellwänden  zwischen  zwei  bestimmte  der 
aufgefächerten  Blattkanten  schiebt  (Zelle  d).  Um 

50  die  Auffächerung  der  Blattecken  stabil  zu  halten,  ist 
es  vorteilhaft,  wie  dargestellt,  den  Stirnflächenbe- 
reich  B,  auf  den  der  Luftstrom  auftrifft  beizubehal- 
ten,  das  heisst,  die  Düsenreihe  (41,  51),  wie  bereits 
im  Zusammenhang  mit  den  Figuren  4  und  5  er- 

55  wähnt,  auf  der  Bewegungsspur  der  Druckprodukte, 
die  sich  als  Resultierende  aus  den  beiden  Förder- 
richtungen  (F  und  FF)  und  den  entsprechenden 
Geschwindigkeiten  ergibt,  anzuordnen. 

6 
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Für  Anordnungen  mit  stationären  Öffnungsele- 
menten,  in  denen  die  Druckprodukte  sowohl  in 
Richtung  FF  als  auch  in  Richtung  F  gefördert  wer- 
den  ergibt  sich  eine  Anordnung  der  Düsen  wie 
abgebildet  mit  einem  Winkel  ß  zur  Förderrichtung 
FF.  Für  eine  Anordnung  mit  beweglichen  Öffnungs- 
elementen,  in  denen  die  Druckprodukte  nur  in 
Richtung  FF  gefördert  werden,  ergibt  sich  eine 
Anordnung  der  Düse  parallel  zu  FF. 

In  den  Zellen  e  bis  g  ist  eine  Auffächerung 
nicht  mehr  notwendig.  Das  Öffnungselement 
schiebt  sich  zwischen  die  Blätter  des  Druckproduk- 
tes  und  öffnet  dieses.  Wenn  das  Druckprodukt 
vollständig  geöffnet  ist  (nicht  dargestellt),  kann 
durch  den  Einsteckschlitz  71.1  des  Öffnungsele- 
mentes  71  eine  Beilage  in  das  geöffnete  Druckpro- 
dukt  eingesteckt  werden. 

Es  ist  offensichtlich,  dass  anstelle  der  Förde- 
rung  der  Druckprodukte  in  Förderrichtung  F  eine 
Bewegung  der  Öffnungselemente  in  entgegenge- 
setzter  Richtung  zur  Anwendung  kommen  kann, 
während  die  Druckprodukte  mit  den  Zellen  nur  in 
Förderrichtung  FF  gefördert  werden. 

Mehrblättrige  Erzeugnisse  können  mit  dem  er- 
findungsgemässen  Verfahren  nicht  nur  zum  Ein- 
stecken  von  Beilagen  sondern  für  jegliche,  zwi- 
schen  zwei  Blättern  durchzuführende  Manipulation 
geöffnet  werden. 

Ein  Luftstrahl,  der  auf  die  mit  B  bezeichneten 
Stirnflächenbereiche  der  Druckprodukte  wirkt,  kann 
mit  einer  Reihe  von  Düsen,  die  auf  einer  entspre- 
chenden  Linie  angeordnet  sind,  oder  mit  einer  ent- 
sprechenden,  schlitzförmigen  Düse  erzielt  werden. 
Dabei  kann  die  Luft  kontinuierlich  oder  entspre- 
chend  diskontinuierlich  (pulsierend)  aus  der  oder 
den  Düsen  strömen. 

In  allen  dargestellten  Anwendungsfällen  (ausser 
Figur  6)  wird  die  Auffächerung  der  Blattkanten  bzw. 
Blattecken  begrenzt  durch  die  beiden  Zellenwände. 

In  der  in  der  Figur  7  dargestellten  Ausführungs- 
form  dieser  Wände  ist  die  Auffächerung  derart, 
dass  ein  äusserstes  Blatt  des  mehrblättrigen  Er- 
zeugnisses  seine  Position  im  wesentlichen  beibe- 
hält. 

Figur  8  zeigt  dagegen  eine  beispielhafte  Anord- 
nungen,  in  der  die  Wand  10.1,  an  der  das  Produkt 
in  geschlossenem  Zustand  anliegt,  im  Wirkungsbe- 
reiche  des  Luftstromes  derart  ausgebildet  ist,  dass 
die  Blattkanten  bzw.  Blattecken  derart  aufgefächert 
werden,  dass  die  mittleren  Blätter  im  wesentlichen 
ihre  Lage  beibehalten.  Dazu  trägt  ebenfalls  die  zur 
Wand  10.1  symmetrisch  in  bezug  auf  eine  Mittel- 
ebene  M  der  Förderrinne  ausgestaltete  Gegenwand 
10.2. 

Es  ist  auch  denkbar,  die  Auffächerung  einstell- 
bar  mit  gegen  die  äussersten  Blätter  des  Druckpro- 
duktes  gerichteten,  regulierbaren  Luftströmen  zu 
begrenzen.  Die  Breite  der  Auffächerung  kann  in 

einem  solchen  Falle  durch  das  einstellbare  Verhält- 
nis  der  Leistungen  des  auffächernden  und  der  be- 
grenzenden  Luftströme  eingestellt  werden.  Die 
Stelle,  an  der  ein  Einschubobjekt  in  das  Produkt 

5  eingeschoben  wird,  kann  bestimmt  werden  durch 
das  ebenfalls  einstellbare  Verhältnis  der  Leistungen 
der  beiden  begrenzenden  Luftströme. 

Figur  9  zeigt  in  einer  ähnlichen  Darstellungs- 
weise  wie  Figur  7,  die  Anwendung  des  erfindungs- 

io  gemässen  Verfahrens  zum  gleichzeitigen  Öffnen 
von  zwei  als  Paar  geförderten  Druckprodukten  oder 
zum  gleichzeitigen  Öffnen  eines  entsprechend  dik- 
ken  Produktes  an  zwei  Stellen.  Das  Verfahren  wird 
in  genau  analoger  Weise  durchgeführt,  wobei  zwei 

15  (oder  entsprechend  auch  mehr  als  zwei)  Öffnungs- 
elemente  81  und  82  zur  Anwendung  kommen.  Wie 
in  der  Figur  9  dargestellt,  können  in  die  geöffneten 
Produkte  oder  das  doppelt  geöffnete  Produkt  dann 
an  derselben  Stelle  zwei  beispielsweise  verschie- 

20  dene  Beilagen  B.1  und  B.2  eingesteckt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Einschieben  von  Einschubob- 
25  jekten  zwischen  die  Blätter  von  mehrblättrigen 

Erzeugnissen,  insbesondere  von  mehrblättri- 
gen  Druckprodukten  (D),  mit  einem  ersten  Ver- 
fahrensschritt,  in  dem  mindestens  zwei  im  ge- 
schlossenen  Zustand  des  Erzeugnisses  aufein- 

30  anderliegende  Blattkanten  zweier  benachbarter 
Blätter  wenigstens  stellenweise  voneinander 
getrennt  werden,  und  einem  zweiten  Verfah- 
rensschritt,  in  dem  das  Einschubobjekt  zwi- 
schen  die  getrennten  Blattkanten  geschoben 

35  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass 
im  ersten  Verfahrensschritt  zur  wenigstens 
stellenweisen  Trennung  der  Kanten  von  mehre- 
rer  oder  mindestens  zwei  benachbarten  Blät- 

40  tern  des  mehrblättrigen  Erzeugnisses  ein  Gas- 
strom  (LS)  im  wesentlichen  parallel  zu  den 
Hauptebenen  der  Blätter  gegen  eine  durch  an- 
einanderliegende,  trennbare  Blattkanten  gebil- 
dete  Stirnfläche  des  geschlossenen  Erzeugnis- 

45  ses  gerichtet  wird  und  dass  im  zweiten  Verfah- 
rensschritt  zwischen  zwei  durch  den  Gasstrom 
getrennt  gehaltene  Blattkanten  ein  Einschubob- 
jekt  eingeschoben  wird. 

50  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  im  zweiten  Verfahrens- 
schritt  zwischen  die  Blätter  geschobene  Ein- 
schubobjekt  ein  Einsteckprodukt  ist. 

55  3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  im  zweiten  Verfahrens- 
schritt  zwischen  die  Blätter  geschobene  Ein- 
schubobjekt  ein  Öffnungselement  (30,  61,  71, 

7 
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81/82)  ist,  mit  dem  das  mehrblättrige  Erzeug- 
nis  geöffnet  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Blattkanten 
durch  anhaltende  Wirkung  des  Gasstromes 
(LS)  getrennt  gehalten  werden,  bis  das  Ein- 
schubobjekt  wenigstens  teilweise  zwischen 
zwei  Blätter  des  Erzeugnisses  eingeschoben 
ist. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Begrenzungsmittel  Wände 
(10.1  und  10.2)  einer  rinnenförmigen  Zelle  (10) 
sind. 

5 
11.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  die  Begrenzungsmittel  in  ihrer 
Leistung  einstellbare  Gasströme  sind,  die  ge- 
gen  die  äussersten  Blätter  des  mehrblättrigen 

io  Erzeugnisses  gerichtet  sind. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Einschub- 
objekt  durch  entsprechende  örtliche  Anord- 
nung  zwischen  zwei  vorgegebene  Blätter  des 
mehrblättrigen  Erzeugnisses  eingeschoben 
wird. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Gasstrom 
(LS)  während  dem  für  die  beiden  Verfahrens- 

15  schritte  notwendigen  Zeitraum  immer  auf  die- 
selbe  Stelle  (B)  einer  Stirnfläche  des  mehrblät- 
trigen  Erzeugnisses  gerichtet  bleibt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Gasstrom 
(LS)  im  Bereiche  der  durch  erste  und  zweite, 
trennbare  Blattkanten  gebildeten  Blattecken  (E) 
derart  schief  auf  die  durch  die  ersten  Blattkan- 
ten  gebildete  Stirnfläche  des  mehrblättrigen 
Erzeugnisses  (D)  gerichtet  wird,  dass  die  er- 
sten  und  die  zweiten  Blattkanten  getrennt  wer- 
den,  und  dass  das  Einschubobjekt  im  Bereiche 
der  durch  den  Gasstrom  (LS)  getrennten,  zwei- 
ten  Blattkanten  zwischen  zwei  Blätter  gescho- 
ben  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Gasstrom 
(LS)  auf  eine  Stirnfläche  des  Erzeugnisses  (D) 
gerichtet  wird,  die  im  wesentlichen  parallel  zu 
einer  Förderrichtung  (F),  in  der  das  Erzeugnis 
kontinuierlich  gefördert  wird,  angeordnet  ist, 
derart,  dass  zwischen  der  Strömungsrichtung 
des  Gasstromes  und  der  Förderrichtung  (F) 
des  Erzeugnisses  ein  spitzer  Winkel  (a)  ent- 
steht. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Gasstrom 
(LS)  auf  eine  Stirnfläche  des  mehrblättrigen 
Erzeugnisses  gerichtet  ist,  die  im  wesentlichen 
parallel  zu  einer  Bewegungsrichtung,  in  der 
das  Einschubobjekt  gegen  das  Erzeugnis  be- 
wegt  wird,  angeordnet  ist. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  mehrblättri- 
ge  Erzeugnis  (D)  während  den  beiden  Verfah- 
rensschritten  mindestens  im  Bereiche  der 
durch  den  Gasstrom  zu  trennenden  Blattkanten 
zwischen  zwei  Begrenzungsmitteln  zur  Begren- 
zung  einer  Auffächerung  der  Blattkanten  ange- 
ordnet  ist. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  zweiten  Ver- 

fahrensschritt  parallel  zum  Einschubobjekt  (81) 
ein  oder  mehrere  weitere  Einschubobjekte  (82) 
zwischen  je  zwei  Blätter  des  mehrblättrigen 
Erzeugnisses  eingeschoben  werden. 

25 
14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  mehrblättri- 
ge  Erzeugnis  aus  mindestens  zwei  aneinan- 
derliegenden,  mehrblättrigen  Druckprodukten 

30  besteht  und  dass  im  zweiten  Verfahrensschritt 
in  jedes  der  Druckprodukte  mindestens  ein 
Einschubobjekt  (81,  82)  eingeschoben  wird. 

15.  Anwendung  des  Verfahrens  nach  einem  der 
35  Ansprüche  1  bis  14  zum  Einstecken  von  Beila- 

gen  in  mehrblättrige  Druckprodukte. 

16.  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14,  dadurch 

40  gekennzeichnet,  dass  sie  Mittel  aufweist,  mit 
denen  mindestens  ein  mehrblättriges  Erzeug- 
nis  und  mindestens  ein  Einschubobjekt  derart 
gegeneinander  bewegt  werden  können,  dass 
das  Einschubobjekt  zwischen  die  Blätter  des 

45  Erzeugnisses  geschoben  werden  kann,  und 
dass  sie  ferner  mindestens  eine  Düse  aufweist, 
aus  der  ein  Gasstrom  im  wesentlichen  parallel 
zu  den  Hauptflächen  der  Blätter  gegen  eine 
Stirnfläche  des  Erzeugnisses  gerichtet  werden 

50  kann. 

17.  Einrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Düse  derart  angeordnet 
ist,  dass  der  Gasstrom  (LS)  trennbare  Blattek- 

55  ken  auffächert. 

18.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  16  und 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Ein- 

8 
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schubobjekt  ein  Öffnungselement  (30,  61,  71, 
81/82)  ist  und  dass  es  derart  ausgebildet  ist, 
dass  es  das  mehrblättrige  Erzeugnis  an  einer 
oder  mehreren  vorgegebenen  Stellen  öffnet. 

5 
19.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  16 

oder  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 
Einschubobjekt  ein  in  ein  mehrblättriges  Er- 
zeugnis  einzusteckendes  Produkt  ist. 

10 
20.  Einstecksystem  (40,  50)  mit  einer  Einrichtung 

nach  einem  der  Ansprüche  16  bis  19. 

21.  Einstecksystem  (40,  50)  nach  Anspruch  20, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Düse  (20)  w 
aus  einer  Reihe  von  Einzeldüsen  oder  einer 
schlitzförmigen  Düse  (41,  51)  besteht,  die  pa- 
rallel  zu  einer  Bewegungsspur  der  Erzeugnisse 
am  Einstecksystem  angeordnet  ist. 

20 
22.  Einstecksystem  (40,  50)  nach  Anspruch  20, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  an  jeder  Zelle 
des  Einstecksystems  eine  Düse  (20)  vorgese- 
hen  ist,  die  sich  mit  der  Zelle  über  die  Ein- 
steckstrecke  bewegt.  25 
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